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Was ist eine Energiegemeinschaft

• Einfach gesagt, bezeichnet eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (im 
folgenden EEG) den Zusammenschluss von mindestens zwei 
Teilnehmer:innen zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Strom 
und Wärme.

• Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, dass sich 
Rechtspersonen zusammenschließen und über die Grundstücksgrenzen 
hinweg Strom, Wärme oder Gas aus erneuerbaren Quellen 

• produzieren

• speichern

• verbrauchen und 

• verkaufen.
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Energiegemeinschaften - Arten

1. Erneuerbare-Energie-

Gemeinschaften (EEG):

Sie sind das stärker nachgefragte 

Modell. Sie sind über die sogenannten 

„Netzebenen“ im Stromnetz regional 

beschränkt, dafür mit Reduktionen bei 

Netzentgelten und Gebühren 

ausgestattet.

2. Bürgerenergiegemeinschaften 

(BEG):

Sie können sich über ganz Österreich 

erstrecken. Dafür entfallen die 

Reduktionen bei den Netzentgelten. 

3. Energiegemeinschaften (EG)

steht als Sammelbegriff sowohl für 

EEGs als auch BEGs.



Technische Voraussetzungen

• Zählpunktbezeichnungen und 
Nahbereichsabfrage

• Smart Meter Opt-In aller 
teilnehmenden Zählpunkte 
(notwendig für 15 min Werte)

• Registrierung 
Datenaustauschplattformen
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Das Projekt RES² Community

Thesen

• Synergieeffekte durch Kombination 
Versorgungssicherheit / Blackout-
Vorsorge / Energiegemeinschaft

• Synergieeffekte durch Kombination 
Sektoren (Wärme/Strom/Mobilität)

• Mehrwert durch aktive Teilhabe der 
Stakeholder

• Etablierung offener 
Kommunikationsstandards

• Interaktionsmöglichkeit mit 
Großunternehmen und EVUs
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Erneuerbare Energiegemeinschaft 
Neudörfl - Vision

„Die EEG Neudörfl setzt lokale Maßnahmen, um dem Klimawandel und 
dessen Auswirkungen entgegen zu treten, indem sie Lösungen für eine 

nachhaltige Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung und -sicherung 
schafft und dabei alle Bürger:innen inkludiert und sozial gerecht 

unterstützt.“
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Umsetzungsphasen der EEG Neudörfl

Startphase Aufbauphase
Innovationsphase 

1
Innovationsphase 

2
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• Sammlung der 
Interessensbekundungen

• Gründung der EEG
• Onboarding der Teilnehmer:innen
• Vollversammlung
• Start Betrieb

• Zubau von 
Erzeugungsanlagen

• Aufnahme neuer 
Mitglieder

• Implementierung von 
Austauschformaten

• Lösungen für Echtzeitdaten
• Speicher
• Einbindung kritischer Infrastruktur
• Schaffung sozialer Mehrwert

• Einbindung von Wärmesektor
• Nutzung von 

Energieflexibilitäten
• Optimierung der Betriebsweise



Gründung und Teilnahme - Verträge

• Offizielle Mitgliedschaft beim 
Verein

• Vereinbarungen über Teilnahme / 
Bezug

• Zusatzvereinbarung zum 
bestehenden Netznutzungsvertrag
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Preisgestaltung
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• Die Energiegemeinschaft darf den internen Verrechnungspreis für Energie frei festlegen
• Es gibt Vergünstigungen für Netzentgelte und Abgaben für Erneuerbare 

Energiegemeinschaften (ca. 3-4 ct/kWh)

Stromgestehungskosten 
Erneuerbare Energie

Energiemarktfaktoren

Zielsetzung für Neudörfl

Photovoltaik: 5 - 15 ct/kWh
Windstrom:   4 – 10 ct/kWh
Biogas:           8 – 16 ct/kWh
Biomasse:      7 – 15 ct/kWh

Maßnahme gegen steigende Energiepreise bzw. -kosten
Wirtschaftlichkeit für Erzeuger



Entwicklung der Energiepreise
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39,86 Cent/kWh



Gründung und Teilnahme - Preisgestaltung

• Einspeisepreise für Erzeugungsanlagen
• Preis bei Start der EEG: 18 ct/kWh netto 21,6 ct/kWh brutto

• Verkaufspreis an Verbraucher
• 23 ct/kWh brutto
• 19,67 ct/kWh netto

• Differenz Einspeise- und Verkaufspreis wird über Netzkostenersparnisse
(3-4 ct/kWh) mehr als abgedeckt

• Festlegung durch Vereinsvorstand

• Kosten für Umsetzung und Abrechnung
• Durch Innovationsprojekt im 1. Jahr nicht eingehoben – Gratisteilnahme in Jahr 1 

(entspricht Kalenderjahr 2023) für Gründungsmitglieder
• Entwicklung eines Modells zur fairen Verteilung der Betriebskosten im Projekt abhängig von 

sozialen Gesichtspunkten und Nutzenverteilung unter den Mitgliedern
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EEG vs. Energiemarkttarif (für Einspeiser)

• Vorteil Energiemarkttarif: 
• Aktuell höherer Tarif als in EEG erzielbarer Preis

• Nachteil Energiemarkttarif:
• Preisspirale wird weiter angeheizt

• Vorteil Einspeisung in EEG
• Trotz niedrigerer Erträge positive Amortisation von PV
• Preisabsicherung der Einspeisung
• Preisabsicherung für den Bezugsteil aus EEG
• Soziale Gemeinschaft / Stärkung der lokalen Wirtschaft / Unabhängigkeit / 

Mitbestimmung
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Gründung und Teilnahme –
Teilnehmer:innenmanagement

• Je mehr Energie in der EEG gehandelt wird, desto höher ist der 
Nutzen

• Ausgewogenes Verhältnis zwischen Erzeugung und Verbrauch

• Aktuell: Wenige PV-Anlagen -> zu wenig Erzeugung

• Möglichkeit 1: Alle Erzeuger aufnehmen, Verbraucher auf die 
Warteliste

• Möglichkeit 2: Angebot an alle, EEG baut fehlende 
Erzeugungsleistung zu -> Einholung von 
Anmeldungen zur Teilnahme
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Flächenpotentiale
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Gründung und Teilnahme - Voranmeldung

Anmeldung für die Teilnahme an der Energiegemeinschaft
• Per Anmeldeformular vor Ort

• Abgabe im Gemeindeamt

• Übermittlung des Formulars an energiegemeinschaft@neudoerfl.bgld.gv.at

• Anmeldeinformation auch in der kommenden Ausgabe der Gemeindezeitung

• Ausfüllen des Formulars unter dem Link: https://ww2.unipark.de/uc/RES2EEG
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Bitte wenn möglich bis Mitte Februar

mailto:energiegemeinschaft@neudoerfl.bgld.gv.at
https://ww2.unipark.de/uc/RES2EEG


Aktueller Stand Voranmeldungen (ohne 
gemeindeeigene Objekte)
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40 Voranmeldungen Verbrauch ~ 210.000 kWh 
Bestand: 78,80 kWp
In Planung: ~ 80 kWp
Erzeugung: ~ 160.000 kWh

3 im Bestand
3 in Planung

Zielgruppen insbesondere auch
-Wohnungsnutzer:innen mit beschränkten 
Möglichkeiten eigener PV
-Verbraucher:innen ohne Möglichkeit einer PV
-KMUs und nicht private Verbraucher
-Gruppen mit Zweitwohnsitz oder sonstigem 
Zählpunkt außerhalb von ND innerhalb 
Umspannwerk -> Nahbereichsabfrage



FAQs

• Wie (oft) erfolgt die Verrechnung
• Einmal jährlich, Rechnung und Gutschrift durch Verein

• Muss ich mit dem Bau meiner PV-Anlage warten, bis ich Mitglied der EEG 
bin bzw. die EEG den Betrieb aufnimmt?

• Nein, eine PV-Anlage macht auch ohne EEG Sinn, bzw. kann ich beide Schritte 
unabhängig voneinander setzen

• Bin ich durch die EEG komplett unabhängig von meinem Energieversorger?
• Nein, der Reststrom, der nicht durch die EEG bereit gestellt werden kann, kommt 

weiterhin von meinem EVU – die freie Lieferantenwahl bleibt aufrecht

• Schützt eine EEG vor einem Blackout?
• Nein, der Strombezug erfolgt weiterhin über das öffentliche Netz, aber in Neudörfl 

wird aufbauend auf die EEG eine Blackoutvorsorgestrategie entwickelt und 
umgesetzt
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Letzter Aufruf: Exkursion

• Erneuerbare Energiegemeinschaft Melk

• Ca. 2 h Erfahrungsbericht Gründung / Betrieb / Tarifgestaltung, …

• Besichtigung der PV-Anlagen der Stadtgemeinde

• Besichtigung des lokalen Biomasseheizkraftwerkes

• Besichtigung Kleinwasserkraftwerk

• Termin: 24. Februar von 13:00 bis 18:00 in Melk

• Voranmeldung per Email unter: energiegemeinschaft@neudoerfl.bgld.gv.at

• Reisekosten werden über das Forschungsprojekt abgedeckt
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Nächster EEG-Stammtisch

• Termin: Anfang März

• Themen?

• EEG-Sprechstunde im Vorfeld
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Wärmepreisdeckel
Sozial- und Klimafonds Burgenland



Was ist der Sozial- und 

Klimafonds Burgenland?

• Bündelung der Individualförderungen des Landes

• Arbeitnehmerförderungen: Fahrtkostenzuschuss, 
Lehrlingsförderung, Qualifikationsförderung

• Familienförderungen: Kinderbonus, Mittagessen, 
Schulstartgeld etc

• „Energiekosten“: Heizkostenzuschuss, Wärmepreisdeckel

• Finanziert mit Energieabgaben, Landesmittel



Was ist der Wärmepreisdeckel?

• Individualförderung (Haushalte)

• KEINE Sozialleistung

• Reine Förderung (privatwirtschaftlich tätiges Land); 
nicht-hoheitlich

•Nur Richtlinien; „Fördervereinbarung“, kein Gesetz, 
keine Verordnung

•=>  Gestaltungsspielraum der Verwaltung

• Bis ENDE 2023 Antragstellung möglich!!!



Ein Beispiel vorweg

•Haushalt mit 2 EW, 2 Kinder

• Jahresnettoeinkommen 40.000 EUR

•Heizkosten heuer: 5.000 EUR

Berechnung:

5% zumutbare Heizkosten: => 2.000 EUR 

90% der Heizkosten: => 4.500 EUR

Differenz: 2.500 EUR

Förderhöhe: 2.000 EUR (Maximalbetrag)



Wichtigsten Voraussetzungen

• Burgenländischer Haushalt

• Nur Hauptwohnsitzer werden berücksichtigt!!!

• Jahres-Netto-Haushaltseinkommen unter EUR 63.000

• Heizkosten übersteigen den zumutbaren Betrag (3 bis 6 % des 
Gesamteinkommens)

• Maximal EUR 2.000 für das Jahr 2023

• Für Haushalte mit fossilen Brennstoffen (Gas, Öl, Kohle): 
Bereitschaft zur Inanspruchnahme einer ENERGIEBERATUNG 
(mehr nicht !!!)

• NICHT: „Flüchtlinge“ (Ukraine), Inhaftierte etc



Die wichtigsten Voraussetzungen

• Im Zweifel zugunsten des Förderwerbers

• Keine Berücksichtigung der Anzahl der Personen im HH

• Einkommen: Grundlage Jahr 2022!!

• Heizkosten: Grundlage 2023!!

• Rasche Auszahlung der 1. Rate, 2. Rate im 2. Halbjahr

• Förderwerber muss selbst nachweisen und Unterlagen beibringen

• PLAUSIBILISIERUNG der Kosten!!!!!

• Abstellen auf Kosten, nicht auf Verbrauch! (tatsächlicher Verbrauch 
2023 ist nicht relevant)

• Kosten entstehen 2023, werden 2023 gefördert



Was ist ein Haushalt?

•Wirtschaftliche Einheit => mehrere Indizien: 
gemeinsamer Einkauf, gemeinsame Heizung, 
gemeinsames „Leben“

•Alle HH-Angehörigen tragen bei

•Gewisse bauliche Einheit: eigener Eingang, 
Sanitär, Küche etc

•WICHTIG: eine Heizung – wird vom HH finanziert –
eine Rechnung



Was ist das Netto-JahresHaushaltseinkommen?

• Einkommen aller Personen im HH (mit Hauptwohnsitz) 2022

• Netto => Abzug von Steuern, Beiträgen etc, WICHTIG: wird im Zweifel 
großzügig zugunsten des Förderwerbers ausgelegt (Familienbonus…)

• Gehalt, Pensionen, Zusatzpensionen, Einkommen Selbständigkeit

• Kinderbetreuungsgeld (= Tagsatz x 30);

• Sozialhilfe/Bedarfsorientierter Mindestsicherung (Dauergeldleistung zur 
Sicherung des Lebensbedarfes)

• Arbeitslosenunterstützung oder Notstandshilfe (= Tagsatz x 30);

• Ausgleichszulage



Was ist das Netto-JahresHaushaltseinkommen?

NICHT zum Einkommen zählen:

• Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe, Schüler- und Studienbeihilfen, 
Stipendien

• Sonderzuschüsse nach den Sozialversicherungsgesetzen

• Einkünfte wegen der körperlichen Verfassung des Antragstellers 
(Pflegegeld, Blindenhilfe, usw.)

• Einkommen der Pflegekräfte wird nicht berücksichtigt!

• Spesen: Kilometergeld, Reisegebühren, Taggelder für Präsenz- und 
Zivildiener

• Kriegsopferentschädigung

• Heimopferentschädigung (bei Missbrauchsfällen)



Was ist das Netto-JahresHaushaltseinkommen?

Wie wird das Einkommen nachgewiesen?

zB durch

• Jahreslohnzettel des Jahres 2022

• letzter erlassener Einkommensteuerbescheid

•Mitteilungen über den Pensionsbezug, 

Arbeitslosengeld und anderer Leistungen



Was ist das Netto-JahresHaushaltseinkommen?

Was wenn keine kompletten Nachweise für 2022 

(zB Selbständige)?

=>  Ältere Jahresnachweise

Was bei Jahreseinkommen von EUR 63.001?

=> Härtefallklausel



Zumutbare Heizkosten

vom Haushalt selbst zu tragen:

bei einem Haushaltseinkommen von bis zu € 33.000,-- netto pro 
Jahr 4%

bei einem Haushaltseinkommen von bis zu € 43.000,-- netto pro 
Jahr 5%

bei einem Haushaltseinkommen von bis zu € 63.000,-- netto pro 
Jahr 6%

Für Haushalte, die 2022 einen Heizkostenzuschuss des Landes 
bezogen haben, gelten 3% des Netto-Haushaltseinkommen als 
zumutbare Heizkosten.



Was sind Heizkosten?

Kosten fürs Heizen, die 2023 entstehen

Nachweise durch zB

• Rechnungen über die Lieferung von Heizstoffen

• bei Energiebezugsverträgen die Mitteilung über 
Vorschreibungen für das Jahr 2023

• bei Wohnungen die Betriebskostenvorschreibungen, in 
denen die Heizkosten ersichtlich sind

WICHTIG: Es werden nur 90% der voraussichtlichen Heizkosten 
herangezogen => weiterer Anreiz zu sparen



Was sind Heizkosten?

Was, wenn bei Wärmepumpe nur 1 Stromzähler vorhanden ist?

=> 2.900 kWh sind „Normalstrom“, darüber hinaus „Heizkosten

Was bei Öltank?

=> Lieferung 2023 wird gefördert (nicht die 2022 oder älter)

Was bei Eigenwald, Urbarialwald?

=> Ist Genuss am eigenen Eigentum, wird nicht gefördert, weil keine 
Kosten



Verfahren

•Antrag online mit Handysignatur

WICHTIG: ist mit Vollmacht möglich

•Antrag über Wohnsitzgemeinde

•Unterlagen muss Förderwerber beibringen

•Bei Mängel Verbesserungsaufträge



Verfahren

•Antrag online mit Handysignatur

WICHTIG: ist mit Vollmacht möglich

•Antrag über Wohnsitzgemeinde

•Unterlagen muss Förderwerber beibringen

•Bei Mängel Verbesserungsaufträge



Verfahren: Die Rolle der Gemeinde

• Wärmepreisdeckel = wie „Heizkostenzuschuss“ 2023

• Service für Gemeindebürger*innen

• Keine Prüfung der Anträge notwendig!!!

• Allenfalls nur Feststellung der Identität des Förderwerbers

• Eingabe der Angaben und Unterlagen in die Applikation

• WICHTIG: Antragstellung ist bis Ende 2023 möglich 
(großes Zeitfenster)



Fragen?


